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Bekanntmachungen

2003.4-J

Dienstvereinbarung des 
Bayerischen Staatsministeriums der Justiz 

mit dem Hauptrichterrat 
der ordentlichen Gerichtsbarkeit, 

dem Hauptstaatsanwaltsrat 
und dem Hauptpersonalrat bei dem 

Bayerischen Staatsministerium der Justiz über 
die Mitwirkung der Hauptpersonalvertretungen 

bei der Wahrnehmung der Kontrolle 
gegenüber externen IT-Betriebsdienstleistern

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
der Justiz

vom 6. August 2014 Az.: B4 - 1500 E - VI - 5109/2013

1. Ziele

Das Bayerische Staatsministerium der Justiz hat Auf-
gaben der Datenverarbeitung für die Gerichte und 
Staatsanwaltschaften dem Rechenzentrum Nord des 
Bayerischen Landesamts für Steuern sowie einem pri-
vaten IT-Dienstleistungsunternehmen (derzeit Fa. Uni-
sys Deutschland GmbH) zur Wahrnehmung übertragen 
(externe Dienstleister). Zur Sicherstellung der richter-
lichen Unabhängigkeit, der sachlichen Unabhängigkeit 
der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger sowie des 
Legalitätsprinzips der Staatsanwaltschaften und zur 
Gewährleistung von deren schutzwürdigen Interessen 
und Belangen werden mit dieser Dienstvereinbarung 
Kontrollmaßnahmen vereinbart.

2. Speicherung von Dokumenten und Daten

Die von Richterinnen, Richtern, Rechtspflegerinnen, 
Rechtspflegern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten 
selbst oder auf deren Veranlassung mit den dienstlichen 
IT-Systemen erzeugten Daten im Sinne von Nr. 3 Ab-
satz 1 werden unter Berücksichtigung der Grundsätze 
ordnungsgemäßer Datenverarbeitung in den exklusiv 
für die Justiz vorgesehenen dezentralen und zentralen 
Systemen verarbeitet.

Im Rechenzentrum des Bayerischen Landesamts für 
Steuern werden die Daten im Auftrag der Justiz unter 
der Fachaufsicht des Bayerischen Staatsministeriums 
der Justiz (§ 3 Abs. 2 Finanzverwaltungsgesetz) ver-
arbeitet.

Die genannten Bediensteten haben zusätzlich die 
Möglichkeit, Dokumente und Daten auf den lokalen 
Laufwerken der Arbeitsplatzcomputer zu speichern. 
Auf diese Laufwerke erstrecken sich die Aufgaben der 
externen Dienstleister nicht. Für die Sicherung dieser 
Daten sind die Anwender selbst verantwortlich. Auf 
 Anforderung werden externe Speichermedien (z. B. ver-
schlüsselte USB-Sticks, DVDs) zur Verfügung gestellt.

3. Zugriffe auf Dokumente und Daten

Auf die bei Ausübung der Dienstaufgaben der Rich-
terinnen, Richter, Rechtspflegerinnen, Rechts pfleger, 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte erstellten 
 Dokumente (z. B. Protokolle, Voten, Hinweise, Ent-

würfe, Entscheidungen) dürfen Mitarbeiter der exter-
nen Dienstleister zur Erledigung ihrer IT-fachlichen 
Betriebsaufgaben (z. B. Administration der Systeme, 
Beseitigung von Störungen an Hard- oder Software, 
Datensicherung, Einspielen von Datensicherungen, 
Datenmigration bei Systemwechsel) Zugriff nehmen, 
wenn hierbei eine inhaltliche Kenntnisnahme aus-
geschlossen ist.

Ein Zugriff auf Dokumente und Daten, der die inhalt-
liche Kenntnisnahme der externen Dienstleister er-
möglicht, ist nur zulässig, soweit und solange dies für 
die Wahrnehmung der diesen übertragenen Aufgaben 
zwingend notwendig ist. Gleiches gilt in Bezug auf die 
Metadaten zu diesen Dokumenten; Metadaten sind 
 Daten, die Informationen über die Dokumente enthal-
ten, wie z. B. Zeitpunkt des Anlegens des Dokuments, 
Zeitpunkt des Löschens.

4. Weitergabe von Dokumenten und Daten an Dritte

Die Weitergabe der Dokumente und Daten im Sinne 
der Nr. 3 Absatz 1 durch die externen Dienstleister 
an Dritte ist gestattet, soweit und solange hierfür ein 
zwingender IT-betrieblicher Grund (z. B. notwendige 
Ein beziehung weiterer externer Dienstleister bei Hard- 
oder Softwareschaden) vorliegt.

Im Übrigen dürfen solche Daten und Dokumente durch 
die externen Dienstleister nur nach Weisung des Baye-
rischen Staatsministeriums der Justiz an Dritte weiter-
gegeben werden. Dieses holt hierzu die Einwilligung 
des Kontrollgremiums nach Nr. 7 ein.

Die Weitergabe von Dokumenten und Daten auf Grund 
gesetzlicher Vorschriften (z. B. strafrechtliches Ermitt-
lungsverfahren, Wahrnehmung der Dienstaufsicht) 
bleibt hiervon unberührt.

5. Protokollierung und Dokumentation

Jeder Zugriff auf Dokumente und Daten gemäß Nr. 3 
Absatz 2 und jede Weitergabe von Dokumenten und 
 Daten an Dritte gemäß Nr. 4 sind vom externen Dienst-
leister zu protokollieren. Gleiches gilt für sonstige 
 besondere Vorfälle (z. B. Abschaltung der Protokollie-
rung).

Aus der Dokumentation muss hervorgehen, wer wann 
auf welche Daten und Dokumente inhaltlich zugegrif-
fen oder diese weitergegeben hat und aus welchem 
Grund sie weitergegeben wurden. Bei einer Weitergabe 
von Daten und Dokumenten nach Nr. 4 Absatz 1 genügt 
die Angabe der Systeme und der betroffenen Anwen-
dungen. In den Fällen der Nr. 4 Absatz 2 ist auch der 
Empfänger der Weitergabe zu erfassen.

6. Inhaber von Administratorenkennungen

Kennungen für Administratoren dürfen nur im zwin-
gend notwendigen Umfang zugeteilt werden.

Es ist zu dokumentieren, welchen konkreten Personen 
(Name, Stelle, Kontaktdaten) für welchen Aufgaben-
bereich eine Administratorenkennung zugeteilt worden 
ist. Die Liste wird dem Kontrollgremium nach Nr. 7 zur 
Verfügung gestellt.
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7. Einrichtung eines Kontrollgremiums und Wahrneh-
mung der Kontrolle

Für die Überwachung der Einhaltung der vorstehenden 
Maßnahmen wird ein Kontrollgremium eingerichtet, 
dem angehören:

a) ein Vertreter des Bayerischen Staatsministeriums 
der Justiz (Leitung),

b) ein Vertreter des Hauptrichterrats der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit,

c) ein Vertreter des Hauptpersonalrats bei dem Baye-
rischen Staatsministerium der Justiz,

d) ein Vertreter des Hauptstaatsanwaltsrats,

e) ein Vertreter der Gemeinsamen IT-Stelle der baye-
rischen Justiz.

Das Kontrollgremium tritt einmal jährlich oder aus 
besonderem Anlass auf Antrag mindestens eines Mit-
glieds zusammen. Es trifft seine Entscheidungen mit 
einfacher Mehrheit der Mitglieder.

Das Kontrollgremium kann sich zu relevanten Sach-
verhalten berichten lassen und lässt sich die Protokolle 
und Dokumentationen vorlegen. Zur Aufklärung des 
Sachverhalts kann es Sachverständige beiziehen. Bei 
Feststellung von Verstößen trifft es die erforderlichen 
Maßnahmen.

Das Kontrollgremium entscheidet über die Benachrich-
tigung von Bediensteten, die von einem inhaltlichen 
Zugriff auf Dokumente und Daten oder deren Weiterga-
be an Dritte ohne zwingenden IT-betrieblichen Grund 
betroffen sind.

8. Umsetzung der Ziele und Regelungen

Das Bayerische Staatsministerium der Justiz trägt dafür 
Sorge, dass die Regelungen dieser Dienstvereinbarung 
in den Vereinbarungen und Verträgen mit den externen 
Dienstleistern umgesetzt werden.

Soweit sich künftig die Zuständigkeit des Rechenzent-
rums oder das private IT-Dienstleistungsunternehmen 
ändert, wird die Vereinbarung entsprechend angepasst. 
Das Bayerische Staatsministerium der Justiz wird die 
Regelungen dieser Dienstvereinbarung auch gegen-
über neuen Vertragspartnern durchsetzen.

9. Inkrafttreten, Geltungsdauer

Diese Dienstvereinbarung tritt mit der Unterzeichnung 
in Kraft. Sie gilt unbefristet.

Die Dienstvereinbarung kann mit einer Frist von 
sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres ge-
kündigt werden. Für diesen Fall nehmen die Beteilig-
ten  unverzüglich Verhandlungen mit dem Ziel einer 
 neuen Vereinbarung auf. Die Vereinbarung gilt bis zum 
 Abschluss einer neuen Regelung weiter.

München, 6. August 2014

Bayerisches Staats-
ministerium der Justiz

Hauptrichterrat der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit

Prof. Dr. Frank Arloth 
Ministerialdirektor

Ingrid Demmel 
Richterin am Oberlandesgericht

Hauptstaatsanwaltsrat Hauptpersonalrat bei dem 
Bayerischen Staatsministerium 
der Justiz

Dr. Wolfgang Beckstein 
Oberstaatsanwalt 

Ralf Simon 
Inspektor im  
Justizvollzugsdienst
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2030.8.7-F

Änderung der 
Fahrkostenzuschuss-Bekanntmachung

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat

vom 12. November 2014 Az.: 24 - P 1728 - 3/1 
(veröffentlicht: FMBl S. 180, StAnz Nr. 47, ber. Nr. 49)

I.

Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
der Finanzen über den Fahrkostenzuschuss für die regel-
mäßigen Fahrten zwischen Wohnung und Dienststätte 
(Fahrkostenzuschuss-Bekanntmachung - FkzBek -) vom 
15. November 2001 (FMBl S. 471, ber. 2002 S. 69; StAnz 
2002 Nr. 27), zuletzt geändert durch Bekanntmachung 
vom 8. November 2013 (FMBl S. 318, StAnz Nr. 46, JMBl 
S. 197), wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift der Bekanntmachung werden nach 
dem Wort „Finanzen“ das Komma und die Worte „für 
Landesentwicklung und Heimat“ gestrichen.

2. In Nr. 3.2 wird die Zahl „77“ durch die Zahl „80“ 
 ersetzt.

3. In Nr. 11.1 Satz 2 wird die Zahl „2014“ durch die Zahl 
„2018“ ersetzt.

II.
1Diese Bekanntmachung tritt am 1. Dezember 2014 in 
Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt Abschnitt I Nr. 1 mit 
Wirkung vom 11. Oktober 2013 und Nr. 2 am 1. Januar 
2015 in Kraft.

3121.0-J

Änderung der Bekanntmachung 
über die Immunität der Mitglieder der 

gesetzgebenden Körperschaften

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
der Justiz

vom 28. November 2014 Az.: E2 - 1044 - II - 96/88

1. Die Bekanntmachung über die Immunität der Mit-
glieder der gesetzgebenden Körperschaften vom 
20. Oktober 1999 (JMBl S. 178), geändert durch Be-
kanntmachung vom 28. Juli 2004 (JMBl S. 198), wird 
wie folgt geändert:

1.1 Nr. 2.3 wird wie folgt geändert:

1.1.1 Nr. 2.3.1 erhält folgende Fassung:

„2.3.1 Mitglieder des Deutschen Bundestages

  Der Immunitätsschutz beginnt in dem Zeit-
punkt, in dem die in den Bundestag  gewählte 
Person die Mitgliedschaft im Bundestag er-
wirbt, d.h. in der Regel nach der abschlie-
ßenden Feststellung des Ergebnisses für das 
Wahlgebiet durch den Bundeswahlausschuss 
mit der Eröffnung der ersten Sitzung des 
Deutschen Bundestages nach der Wahl (§ 45 
Abs. 1 Bundeswahlgesetz; zur Ersatzwahl vgl. 
§ 45 Abs. 2, zur Listennachfolge und Wieder-
holungswahl vgl. § 45 Abs. 3 Bundeswahlge-
setz).

  Der Immunitätsschutz endet mit dem Verlust 
der Mitgliedschaft (§§ 46, 47 Bundeswahlge-
setz) oder mit der Beendigung der Wahlpe-
riode des Bundestages (Art. 39 Abs. 1 Satz 2 
GG).“

1.1.2 In Nr. 2.3.3 werden die Worte „Abs. 1“ gestrichen.

1.2 In Nr. 5.1 Satz 2 werden die Worte „15. Wahlperiode 
(LT-Drs. 15/1198)“ durch die Worte „17. Wahlperiode 
(LT-Drs. 17/215)“ ersetzt.

1.3 Nr. 5.2.1 wird wie folgt geändert:

1.3.1 In Abs. 1 wird nach den Worten „Anlagen 2“ das 
Komma durch das Wort „und“ ersetzt.

1.3.2 In Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „17. Juni 2004“ 
durch die Worte „4. Dezember 2013“ und die Worte 
„beim Präsidenten“ durch die Worte „bei der Präsi-
dentin“ ersetzt.

1.4 In Nr. 6.5 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte „§ 457 Abs. 1 
StPO“ durch die Worte „§ 457 Abs. 2 StPO“ ersetzt.

1.5 In Nr. 9.4 Satz 2 wird das Wort „Landtages“ durch 
das Wort „Landtags“ ersetzt.

1.6 Anlage 3 erhält die aus der Anlage zu dieser Be-
kanntmachung ersichtliche Fassung.

2. Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 
1. Januar 2015 in Kraft.
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Anlage 3

Fundstelle: Landtagsdrucksache 17/215

Beschluss des Bayerischen Landtags 
vom 4. Dezember 2013 

zur vereinfachten Handhabung des Immunitätsrechts

1. Der Landtag genehmigt bis zum Ablauf dieser Wahl-
periode die Durchführung von Verfahren gegen seine 
Mitglieder wegen Straftaten, wegen Dienstvergehen 
oder als Dienstvergehen geltender Handlungen und 
wegen der Verletzung von Berufs- und Standespflich-
ten.

Diese Genehmigung umfasst auch

a) die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis,

b) den Vollzug einer angeordneten Durchsuchung oder 
Beschlagnahme sowie

c) den Antrag auf Erlass eines Strafbefehls wegen einer 
Straftat, die der Beschuldigte bei dem Führen eines 
Kraftfahrzeugs oder unter Verletzung der Pflichten 
eines Kraftfahrzeugführers begangen hat, wenn der 
Beschuldigte damit einverstanden ist.

2. Diese Genehmigung umfasst nicht

a) Beleidigungsdelikte mit politischem Charakter,

b) die Erhebung der öffentlichen Klage wegen einer 
Straftat,

c) den Antrag auf Erlass eines Strafbefehls, soweit er 
nicht unter Nr. 1 Satz 2 Buchst. c) fällt,

d) im Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswid-
rigkeiten einen Hinweis des Gerichts, dass über die 
Tat auch aufgrund eines Strafgesetzes entschieden 
werden kann,

e) die Vorlage der Anschuldigungsschrift (Klageschrift) 
bei dem für Disziplinarsachen (Dienstordnungssa-
chen) zuständigen Gericht, die vorläufige Dienstent-
hebung und die teilweise Einbehaltung der Dienst-
bezüge oder des Ruhegehalts,

f) den Antrag auf Einleitung eines ehren- oder be-
rufsgerichtlichen Verfahrens und den Antrag auf 
Verhängung eines vorläufigen Berufs- und Vertre-

tungsverbots, gleichgültig, ob das Verbot umfassend 
ist oder sich auf einzelne berufliche Tätigkeiten be-
schränkt,

g) andere freiheitsbeschränkende und freiheitsentzie-
hende Maßnahmen.

3. Vor Einleitung eines Verfahrens bzw. von Maßnahmen 
i.S. von Nr. 1 Satz 2 Buchst. b) und c) ist der Präsidentin 
des Landtags und, soweit nicht Gründe der Wahrheits-
findung entgegenstehen, dem betroffenen Mitglied 
des Landtags Mitteilung zu machen; unterbleibt eine 
Mitteilung an das Mitglied, so ist die Präsidentin auch 
hiervon unter Angabe der Gründe zu unterrichten.

Ein Verfahren darf frühestens 48 Stunden nach Zugang 
der Mitteilung bei der Präsidentin des Landtags einge-
leitet werden. Fällt das Ende der Frist auf einen Sams-
tag, einen Sonntag oder einen Feiertag, so endet die 
Frist mit Ablauf des nächsten Werktags. Die Präsidentin 
des Landtags soll die Mitteilung sowohl dem Vorsit-
zenden als auch der stellvertretenden Vorsitzenden des 
Ausschusses für Verfassung, Recht- und Parlaments-
fragen nach Möglichkeit so rechtzeitig zuleiten, dass 
beide innerhalb der Frist Stellung nehmen können. Die 
Einleitung darf nicht erfolgen, wenn die Präsidentin 
vor Ablauf der 48-Stunden-Frist erklärt, dass sie die 
Angelegenheit dem Landtag zur Entscheidung vorle-
gen wird. Entsprechendes gilt für Maßnahmen nach 
Nr. 1 Satz 2 Buchst. b) und c). Auf Maßnahmen nach 
Nr. 1 Satz 2 Buchst. c) findet Satz 4 keine Anwendung.

4. Die Staatsregierung wird aufgefordert, der Präsiden-
tin des Landtags in vierteljährlichem Abstand über den 
Stand der Straf- und Ermittlungsverfahren gegen Mit-
glieder des Landtags Bericht zu erstatten.

5. Das Recht des Landtags, die Aufhebung des Verfahrens 
zu verlangen (Art. 28 Abs. 3 BV), bleibt unberührt.

6. Die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder Erzwin-
gungshaft bedarf der Genehmigung des Landtags.

7.  Die Nrn. 1 bis 6 gelten entsprechend auch für Verfah-
ren, die gegen ein Mitglied des Landtags bereits vor 
dem Erwerb der Mitgliedschaft aufgenommen worden 
sind.
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I. Es wird Gesuchen von Bewerberinnen und Bewer-
bern um folgende Stellen entgegengesehen, die mit 
Ausnahme der Nr. 4 auch durch Teilzeitkräfte besetzt 
werden können:

1. Vizepräsident des Landgerichts 
(Besoldungsgruppe R 3)

in Landshut

2. Vorsitzende Richter an den Landgerichten 
(Besoldungsgruppe R 2)

in Hof, Ingolstadt, Kempten (Allgäu), Landshut und 
Nürnberg-Fürth

3. Richter am Amtsgericht als weiterer 
aufsicht führender Richter 
(Besoldungsgruppe R 2)

in München

4. Leitender Oberstaatsanwalt 
(Besoldungsgruppe R 3)

in Ansbach

5. Oberstaatsanwälte als Abteilungsleiter bei den 
Staatsanwaltschaften 
(Besoldungsgruppe R 2)

in Augsburg, Bamberg und Deggendorf

6. Staatsanwalt als Gruppenleiter bei der 
 Staats anwaltschaft 
(Besoldungsgruppe R 1 mit Amtszulage)
in Augsburg.

Frauen sind besonders aufgefordert, sich zu bewerben 
(Art.  7 Abs. 3 Bayerisches Gleichstellungsgesetz).

Die ausgeschriebenen Stellen sind für die Besetzung 
mit schwerbehinderten Bewerberinnen und Bewer-
bern geeignet; diese werden bei im Wesentlichen 
 gleicher Eignung bevorzugt.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Ausschreibung 
auch für gleichartige Stellen gilt, die innerhalb von 
sechs Monaten nach Ablauf der Bewerbungsfrist bei 
demselben Gericht oder derselben Staatsanwaltschaft 
frei werden, falls keine neue Ausschreibung vorgenom-
men wird (Abschnitt III Nr. 1.3 der Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz über 
Personalangelegenheiten vom 10. November 2006 
JMBl S. 183).

Bewerbungsfrist: 6. Februar 2015. 

Bewerbungen, die nach Ablauf der Bewerbungsfrist 
eingereicht werden, können grundsätzlich nicht mehr 
berücksichtigt werden.

II. Es wird Gesuchen von Bewerberinnen und Bewerbern 
um folgende Stellen entgegengesehen:

1. Bezirksrevisor bei dem Landgericht Landshut in 
BesGr. A 11 mit Entwicklungsmöglichkeit nach 
BesGr. A 13. 

2. Leiter des Sachgebiets Verwaltungssachen der Ge-
meinsamen IT-Stelle der bayerischen Justiz bei dem 
Oberlandesgericht München in der BesGr. A 11 
mit Entwicklungsmöglichkeit nach BesGr. A 13. 

Stellenausschreibungen

Vorausgesetzt werden sehr gute Kenntnisse in 
Verwaltungsangelegenheiten und in Aufbau und 
Organisation der Justizbehörden, Erfahrung in 
der Planung von IT-Projekten und in der Personal-
führung sowie die Bereitschaft zu häufiger Reise-
tätigkeit.

3. Leiter des Sachgebiets Netzwerke / IT-Grundver-
sorgung / Serverbetrieb der Gemeinsamen IT-Stelle 
der bayerischen Justiz bei dem Oberlandesgericht 
München in BesGr. A 11 mit Entwicklungsmög-
lichkeit nach BesGr. A 13. Zum Aufgabengebiet 
gehört die bayernweite technische Planung und 
Koordination der Anbindung von Justizbehörden 
an das BayKOM-Netz. Vorausgesetzt werden sehr 
gute Kenntnisse in den Bereichen Netzwerktech-
nik und Betriebsinfrastruktur, Erfahrung in der 
Planung und Durchführung von IT-Projekten 
 sowie in der Personalführung. Die Bereitschaft zu 
häufiger Reisetätigkeit und zur Übernahme und 
Koordination weiterer anspruchsvoller technischer 
Aufgaben wird vorausgesetzt.

4. Übergreifende Koordination der im Bereich Ver-
waltungsangelegenheiten eingesetzten EDV-An-
wendungen bei der Gemeinsamen IT-Stelle der 
bayerischen Justiz bei dem Oberlandesgericht 
München in BesGr. A 11 mit Entwicklungsmög-
lichkeit nach BesGr. A 12. Zur Geschäftsaufgabe 
gehören folgende Aufgaben im Justizverwaltungs-
portal einschließlich BayText und den zugehöri-
gen Textformularen: grundlegende technische 
Kon zeption der Weiterentwicklung und Admi-
nistration, Planung der technischen Realisierung 
fachlicher Verwaltungsaufgaben, Vorbereitung 
datenschutzrechtlicher Freigaben, Koordinati-
on von behördenübergreifenden Fehlermanage-
ment- und Change Request Prozessen in Bayern 
und den Partnerländern. Vorausgesetzt werden 
vertiefte und in der Praxis erprobte Kenntnisse in 
der Anwendung des Justizverwaltungsportals ein-
schließlich der Datenbankstrukturen, Erfahrung 
in der Koordination vielfältiger und komplexer 
 Änderungsprozesse, sehr gute organisatorische 
und kommunikative Fähigkeiten sowie die Bereit-
schaft zu häufiger Reisetätigkeit.

5. Stellvertretender Leiter der Zentralen Justiz-
wachtmeisterei bei dem Landgericht Regensburg 
in  BesGr. A 6 mit Amtszulage mit Entwicklungs-
möglichkeit nach BesGr. A 7. Der Dienstposten 
gehört zum Aufgabenbereich der Beamten des 
Justizwachtmeisterdienstes, die sich für Ämter ab 
der BesGr. A 7 qualifiziert haben. Zur Bewerbung 
aufgefordert sind Justizwachtmeister, die sich für 
Ämter ab der BesGr. A 7 qualifiziert haben, sowie 
Justizwachtmeister der BesGrn. A 6 und A 6 mit 
Amtszulage, bei denen die Bereitschaft zur modu-
laren Qualifizierung für Ämter ab der BesGr. A 7 
besteht.

Frauen sind besonders aufgefordert, sich zu bewerben 
(Art. 7 Abs. 3 Bayerisches Gleichstellungsgesetz). Die 
ausgeschriebenen Stellen sind für die Besetzung mit 
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schwerbehinderten Bewerbern geeignet; diese werden 
bei im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt. 

Hinsichtlich des Aufgabenkreises der unter Nr. 1 aus-
geschriebenen Stelle wird auf die Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz vom 
18. Oktober 2005 (JMBl S. 147) Bezug genommen.

Bewerbungsfrist: 6. Februar 2015.
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